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Am 21. März 2014 fand zum drit-
ten Mal das Kolloquium des NS-
Dokumentationszentrums der Stadt Köln
statt. Anspruch der Veranstaltungsreihe
ist es, auch den Austausch zwischen Wis-
senschaft und geschichtlich interessierter
Öffentlichkeit zu fördern; im Mittelpunkt
stehen jüngere Forschungen zum NS-Regime
in Köln und dem Rheinland sowie laufende
Projekte, die neue Perspektiven auf das
NS-Regime und dessen „Nachgeschichte“
entwickeln. Dieses Jahr stand der Umgang
mit der NS-Vergangenheit im Zentrum, und
damit ein Thema, das nicht nur seit etlichen
Jahren die universitäre Forschung intensiv
beschäftigt, sondern in Medien, Politik und
Familien, im öffentlichen Diskurs wie in
der historischen Bildungsarbeit stetig an
Bedeutung gewonnen hat. Für Gedenkstätten
ist das Thema auch insofern interessant, als
viele dieser Einrichtungen aus Auseinan-
dersetzungen um die „Aufarbeitung“ der
NS-Vergangenheit hervorgegangen sind
und ihre Entstehung nicht zuletzt lokalen
Geschichtsinitiativen verdanken – die Be-
schäftigung mit dem Thema dient somit auch
der Selbsthistorisierung.

In einem einführenden Vortrag schilderte
CONSTANTIN GOSCHLER (Bochum), wie
sich der Umgang mit der NS-Vergangenheit
in der Bundesrepublik Deutschland im Wech-
sel der Jahrzehnte und verschiedener Gene-
rationen verändert hat. Mit Blick auf die Ge-
genwart konstatierte er gegenläufige Tenden-
zen: auf der einen Seite rücke der National-
sozialismus nicht nur zeitlich, sondern sozi-
al, aufgrund des Verschwindens der Zeitzeu-
gen, des Verblassens familiärer Bezüge so-
wie eines grundlegenden sozialkulturellen,
auch durch Migration und Globalisierung be-
schleunigten Wandels in immer größere Ent-
fernung; auf der anderen Seite sei der Na-
tionalsozialismus als Thema in der Öffent-

lichkeit kaum präsenter gewesen als in den
letzten Jahren. Dabei spiele die Auseinander-
setzung mit der „Nachgeschichte“ des Na-
tionalsozialismus eine wesentliche Rolle. Seit
den 1970er-Jahren habe sich hierzu eine viel-
schichtige Forschung entwickelt, die gleich-
wohl unter sehr unterschiedlichen Akzentu-
ierungen stand: nach den normativ besonders
aufgeladenen Arbeiten der 1970er/1980er-
Jahre, die sich kritisch mit den Defiziten der
„Aufarbeitung“ befassten, sei die „zweite Ge-
schichte“ des Nationalsozialismus seit den
1990er-Jahren unter dem Leitbegriff „Erinne-
rung“ stärker historisiert worden. In jünge-
rer Zeit habe es schließlich eine Verschiebung
zur Frage gegeben, wie der Systemwechsel
von Diktatur zu Demokratie vollzogen wur-
de und ein „Elitenwandel“ gelingen konn-
te – unter dem Stichwort „transitional jus-
tice“ verstärkt in globalgeschichtlicher Per-
spektive. Normative Betrachtungen seien da-
mit nicht verschwunden, die Vorzeichen aber
andere geworden: der Umgang Westdeutsch-
lands mit der NS-Vergangenheit, früher vor
allem als Geschichte von Verfehlungen ge-
schrieben, werde nun als Modellfall für die
Gestaltung von Regimewechseln und „Auf-
arbeitung“ von Diktaturerfahrungen betrach-
tet. In der Forschung zu Entnazifizierung,
Wiedergutmachung und Strafverfolgung sah
Goschler mehrere Entwicklungen: von gesell-
schaftspolitisch engagierten zu eher sachlich-
rekonstruktiven Untersuchungen, von einer
von Praktikern und beteiligten Akteursgrup-
pen betriebenen Geschichtsschreibung zu
stärker akademischer Forschung, von politik-
und sozialgeschichtlichen Ansätzen zu pra-
xeologischen und kulturgeschichtlichen Stu-
dien, die nach Kommunikationsbeziehun-
gen, Erfahrungshorizonten, Sinnkonstruktio-
nen und Wirkungen fragten. Ansätze für
künftige Untersuchungen sah der Referent
vor allem in der Infragestellung populärer
Hypothesen und Begriffe („Kontinuität“, „Re-
stauration“, „Beschweigen“ etc.), der Über-
prüfung verfestigter Periodisierungen und
der Analyse der sich stetig verändernden Se-
mantik von „NS-Belastung“ und „Aufarbei-
tung“. Notwendig sei eine zeitlich ausgreifen-
de Betrachtung, die gesellschaftliche „Lern-
prozesse“ differenziert abbilde.

In der Folge stellte DORNA HATAM-
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LOOY (Bochum) ihr vom Landesjustizmi-
nisterium gefördertes Promotionsprojekt zu
„Justiz und Wiedergutmachung“ vor, das
Personal und Spruchpraxis der nordrhein-
westfälischen Wiedergutmachungskammern
untersucht und dabei diskutiert, wie weit per-
sonelle Kontinuitäten sich auf die Rechtspre-
chung ausgewirkt haben. Hatamlooy stellte
fest, dass die Arbeit in den Rückerstattungs-
kammern in der Richterschaft unbeliebt ge-
wesen sei, da man hierin ein völlig neuarti-
ges, von angelsächsischen Rechtstraditionen
geprägtes Tätigkeitsfeld sah, das gesellschaft-
lich unpopulär war und zudem als „Karrie-
resackgasse“ galt. Die zu den Wiedergutma-
chungskammern abgestellten Richter hätten
gleichwohl kein auffälliges politisches Pro-
fil gehabt: Anders als in anderen Justizberei-
chen, wurden ehemalige Mitglieder der NS-
Partei nicht zugelassen; Verwendung fanden
oft frühere Amtsgerichträte und nicht aus-
gesprochene Vertreter der „Nazi-Justiz“. Ha-
tamlooy konstatierte zwar eine hohe perso-
nelle Kontinuität über 1945 hinweg, relati-
vierte diese aber: Die äußerliche Orientie-
rung am demokratischen Rechtsstaat sei Be-
dingung der beruflichen Einbindung nach
1945 gewesen, und die mentale Prägung der
Richter verweise stärker auf ältere obrigkeits-
staatliche Muster als auf eine spezifische NS-
Weltanschauung. Entsprechend sah Hatam-
looy bei den Richtern keine betont „wie-
dergutmachungsfeindliche“ Einstellung, son-
dern eine ökonomische, eng an höchstrichter-
licher Rechtsprechung ausgerichtete, rechts-
technisch weitgehend „korrekte“ Judikatur,
die gleichwohl kaum „Empathie“ für die Be-
troffenen oder Interesse für den Verfolgungs-
prozess erkennen ließ. Insofern verwies das
Referat auf eine Grundfrage der Wiedergut-
machungsforschung zurück: inwieweit die
Ansprüche und Gerechtigkeitsvorstellungen
der Verfolgten überhaupt im Rahmen der ge-
wählten Verfahren erfüllt werden konnten.

WIBKE SCHMIDT (Köln/München) stell-
te einen Ausschnitt ihrer Untersuchung über
„Staatsschutzrecht und politisches Strafrecht
im Kölner OLG-Bezirk 1950-1968“ vor. Auf
dem Kolloquium diskutierte sie die (Dis-)
Kontinuitäten des 1951 geschaffenen west-
deutschen Staatsschutzrechts, das sich seit
dem KPD-Verbot von 1956 in erster Linie ge-

gen kommunistische und linksoppositionel-
le Gruppen richtete. Auf der Normenebene
stellte Schmidt verschiedene Parallelen zum
politischen Strafrecht der Weimarer Republik
und des NS-Staates fest – so die Vorverle-
gung des Eingriffszeitpunktes, weitgefasste
„Gefährdungstatbestände“ und eine subjek-
tive Ausrichtung des Strafrechtes, die die-
ses in die Nähe eines Gesinnungsstrafrechts
rückte. Sie verwies aber auch auf rechtsdog-
matische Besonderheiten des westdeutschen
Staatsschutzrechtes und dessen vergleichs-
weise restriktivere Anwendung. Die lange
verbreitete These, die politische Rechtspre-
chung der BRD sei von NS-Juristen dominiert
worden, stellte Schmidt infrage. Exponenten
der NS-Strafjustiz seien in den Staatsschutz-
kammern selten gewesen, während um 1915
geborene Richter vorherrschten, die ab 1937
den Weg in die NSDAP gefunden, nach der
Ausbildung in den 1940er-Jahren den Justiz-
dienst aufgenommen, im Zweiten Weltkrieg
aber meist in der Wehrmacht Dienst getan
hatten. Auch Schmidt las aus den Verhaltens-
weisen und Argumentationsfiguren der Rich-
ter weniger eine spezifisch nationalsozialisti-
sche Prägung heraus als eine markante ob-
rigkeitsstaatliche Orientierung, „soldatische
Haltung“ und eine dezidiert antikommunis-
tische Einstellung. Die Rechtsprechung ha-
be zwar keine Distanz zur NS-Vergangenheit
erkennen lassen – so griff man das Schlag-
wort von der „bolschewistischen Gefahr“ auf
oder wertete Urteile von NS-Gerichten ge-
gen kommunistische Widerständler als Be-
leg für deren „Überzeugungstäterschaft“. Sie
sei aber stärker von der Totalitarismusdok-
trin des „Kalten Krieges“ geprägt worden
oder der konservativen Staatsrechtslehre der
Weimarer Republik mit ihrer Geringschät-
zung von freier Meinungsäußerung, außer-
parlamentarischer Artikulation und offenem
Protest. Indem Schmidt noch vor der Aufhe-
bung des Staatsschutzrechts 1968 Ansätze ei-
ner etwas großzügigeren Auslegung feststell-
te, dockte sie auch an die „Liberalisierungsge-
schichte“ der 1960er- und 1970er-Jahre an.

JASCHA MÄRZ (Köln) präsentierte einen
Ausschnitt aus seiner Dissertation, die sich
mit der Geschichte der westdeutschen Ver-
bände der politisch Verfolgten zwischen 1947
und 1989 befasst und unter anderem den
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Einfluss der Verbände auf die westdeutsche
Geschichtspolitik und Erinnerungskultur un-
tersucht. März stellte dar, wie sich die drei
größten Verbände, die bald kommunistisch
dominierte Vereinigung der Verfolgten des
Naziregimes (VVN), die Arbeitsgemeinschaft
verfolgter Sozialdemokraten (AvS) und der
eher bürgerlich-liberal orientierte Bund der
Verfolgten des Naziregimes (BVN), im Be-
reich der Wiedergutmachung und Strafver-
folgung von NS-Tätern engagierten. Er zeig-
te ein breites, im Laufe der Jahrzehnte sich
veränderndes Spektrum von Aktivitäten auf:
von Stellungnahmen zur Gesetzgebung über
die Lobbyarbeit im politischen Raum bis zur
Opferberatung, von der Dokumentensamm-
lung über die Initiierung von Ermittlungs-
verfahren bis zur Kampagnentätigkeit. März
wies darauf hin, dass die Verbände in ih-
ren Forderungen vielfach übereinstimmten;
auch später noch habe es Akteure gegeben,
die an einer kooperativen Interessenvertre-
tung der politischen Verfolgten festhielten
und dies auch durch Doppelmitgliedschaften
dokumentierten. Vor dem Hintergrund des
Ost-West-Konfliktes seien die organisatori-
schen Abgrenzungsbemühungen, politischen
Divergenzen und unterschiedlichen strategi-
schen Herangehensweisen jedoch immer stär-
ker geworden. Während der BVN von seiner
Nähe zur Adenauer-Regierung auch finan-
ziell profitierte, zugleich aber in die Selbst-
darstellung der Regierung eingebunden und
zur Legitimierung ihres vergangenheitspoliti-
schen Kurses herangezogen wurde, sollte sich
die AvS als Parteiorganisation den Anforde-
rungen SPD-Spitze fügen, die auf eine Po-
litik der Integration setzte und eine offensi-
ve Artikulation von Verfolgungserfahrungen
und Opferinteressen zugunsten eines natio-
nalen Nachkriegskonsenses zu unterbinden
suchte. Die VVN war März zufolge der of-
fensivste Akteur unter den Verfolgtenverbän-
den, konnte auch international mobilisieren
und stieß zahlreiche Auseinandersetzungen
um die NS-Vergangenheit an, geriet aber im-
mer stärker unter Einfluss der SED-Führung,
die mit ihrer finanziellen Unterstützung den
Anspruch verband, die VVN gezielt für ih-
re Politik einer Delegitimierung der „BRD“
einzusetzen. Vor diesem Hintergrund wertete
März die Geschichte der Verfolgtenverbände

als Geschichte, die gleichermaßen von erin-
nerungspolitischen Impulsen wie politischer
Instrumentalisierung und Zersplitterung ge-
kennzeichnet sei.

HANNE LESSAU (Bochum) berichtete aus
ihrem Projekt „Entnazifizierungsgeschichten.
Die nationalsozialistische Vergangenheit in
lebensgeschichtlichen Erzählungen“, das die
sozial- und politikgeschichtlichen Studien zur
Entnazifizierung nicht einfach fortschreiben,
sondern um einen bereits in der Wieder-
gutmachungsforschung erprobten praxeolo-
gischen Ansatz ergänzen will. Ihre Untersu-
chung, die nicht so sehr an prominenten NS-
Tätern, sondern am Verhalten der „Durch-
schnittsbevölkerung“ interessiert ist, widmet
sich unter anderem der Frage, wie Zeitgenos-
sen im Entnazifizierungsverfahren ihr Ver-
halten während der NS-Zeit darstellten und
welche Bedeutung die Entnazifizierung für
den Umgang mit der eigenen Biografie hat-
te. In ihrem Vortrag thematisierte sie die
Handlungsspielräume der Entnazifizierungs-
bürokratien und die Kommunikationsbezie-
hungen zwischen Ausschüssen und Antrag-
stellern. Leßau erläuterte die unterschiedli-
chen Entnazifizierungsmodelle in den westli-
chen Besatzungszonen und betonte die gerin-
ge Transparenz des von den Briten etablierten
verwaltungsförmigen Verfahrens. Aufgrund
der unklaren Regeln „politischer Säuberung“
hätten Betroffene sich nicht nur verstärkt un-
tereinander ausgetauscht. Etliche hätten in-
tensiveren Kontakt mit ihrem Ausschuss auf-
genommen, um den Stand ihres Verfahrens
oder die Beurteilungskriterien in Erfahrung
zu bringen, neue Eingaben zu machen und
ihre Verteidigungsstrategie dem erreichten
Wissensstand anzupassen. Daraus resultier-
ten Abstimmungs- und Aushandlungspro-
zesse, die der bisherigen Forschung oft ver-
borgen geblieben sind, weil sie sich allein
mit Entnazifizierungsakten auseinandersetz-
te; Leßau hingegen verknüpft diese analytisch
mit Ego-Dokumenten. Die Referentin wand-
te sich dagegen, die Äußerungen der Bevöl-
kerung im Rahmen der Entnazifizierung nur
als Ergebnis eines kühl kalkulierten, recht-
lich versierten Umdeutens und Vertuschens
der NS-Vergangenheit zu beschreiben. Viel-
mehr habe es sich um ein stark von den Re-
geln und Anforderungen des Verfahrens ge-
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prägtes strategisches Erzählen gehandelt, das
einen Abschnitt darstelle in einem Prozess
lebensgeschichtlicher Selbstbeschreibung und
-rechtfertigung, der oft bereits während der
NS-Zeit eingesetzt habe.

Zum Abschluss trug – wie bereits bei frü-
heren Kolloquien – ein Akteur lokaler „Auf-
arbeitung“ vor: ANDREAS KINAST (Wald-
niel), der neben seinem Beruf über Jahre
hinweg die Geschichte der „Kinderfachabtei-
lung“ Waldniel erforscht hat. Die Geschehnis-
se in Waldniel, der zentralen Stätte des Mor-
des an behinderten Kindern im Rheinland,
waren trotz intensiverer Aufarbeitung der
NS-Medizinverbrechen seit den 1980er-Jahren
bisher nicht untersucht worden, nicht zuletzt
aufgrund der schwierigen Quellenlage. Ki-
nast rekonstruierte in seinem Vortrag die Ver-
antwortlichkeiten im Rahmen der rheinischen
„Kindereuthanasie“, beschrieb den Tatbeitrag
der Akteure – Dezernenten, Klinikleiter, Ärz-
te, Pflegende – und schilderte, mit welchen
exkulpatorischen Formeln (Befehlsnotstand,
inneres Widerstreben, Verhüten von Schlim-
merem, Unzuständigkeit) diese ihr Verhalten
nach 1945 darstellten. Zwar wurde einer der
Beteiligten, der Psychiater Hermann Wesse,
1948 im Düsseldorfer Euthanasieprozess we-
gen der Waldnieler Kindermorde verurteilt.
Ein großer Teil der Verbrechen blieb jedoch
ungeahndet – Zeichen nicht nur für spezi-
fische Probleme und Versäumnisse auf Sei-
ten der Justiz, sondern für eine gesamtgesell-
schaftliche Haltung, die dem Personal von
Gesundheitsverwaltung und Kliniken Ver-
ständnis und Anerkennung entgegenbrachte,
nicht aber den Betroffenen. Dies zu korrigie-
ren und „das Vergessen“ der Opfer rückgän-
gig zu machen, beschrieb Kinast als wichtiges
Anliegen seiner Arbeit.

Neben den Vorträgen waren die anschlie-
ßenden Diskussionen von eigenem Interesse.
Denn hier zeigten sich auch die Unterschiede
und Brüche, die zwischen einer auf historio-
grafische Differenzierung ausgerichteten wis-
senschaftlichen Betrachtung und einer stär-
ker politischen und moralischen Anschau-
ung der Geschichte bestehen. So vermiss-
ten VertreterInnen lokaler Geschichtsinitiati-
ven, anwesende Mitglieder der VVN oder
Angehörige von Verfolgten gesellschaftskri-
tische Akzente und monierten, eine vor al-

lem an Diskursen oder institutionellen Logi-
ken orientierte Forschung blende die Leistun-
gen von Verfolgtenverbänden aus und mar-
ginalisiere die Erfahrung der Opfer. Dem
in der Forschung sich immer stärker ab-
zeichnenden Trend, die westdeutsche Aus-
einandersetzung mit der NS-Vergangenheit
als von Liberalisierungs- und Lernprozessen
gekennzeichnete „Erfolgsgeschichte“ zu er-
zählen, setzten KritikerInnen aus dem Publi-
kum ältere Interpretamente entgegen, wie die
von der „Restauration“ nach ’45, der „Mit-
läuferfabrik“ der Entnazifizierung oder der
„zweiten Schuld“ verweigerter Wiedergut-
machung. Demgegenüber betonten die Refe-
rentInnen die Notwendigkeit wissenschaftli-
cher Dekonstruktion und Distanz zum Ge-
genstand.

Hier wurden nicht nur unterschiedliche
Normen, Vorgehens- und Sprechweisen in
Wissenschaftssystem und „Lebenswelt“ er-
kennbar. Deutlich wurde auch ein unter-
schiedlicher sozialer Abstand zum Thema,
der Angehörige der jüngeren Generation von
Älteren, politisch wie familiär stark in die
„Aufarbeitung“ des Nationalsozialismus Ein-
gebundenen trennte. Das war ein auch wich-
tiges Ergebnis der Tagung: Dass die unter-
schiedlichen Ansprüche und Erwartungen im
Feld von akademischer Forschung, Public
und Popular History, die im Umgang mit
der NS-Vergangenheit immer noch besonde-
res stark hervortreten, weiter intensiver Refle-
xion und Vermittlung bedürfen.

Konferenzübersicht:

Constantin Goschler (Bochum), Nach dem
NS-Regime. Entnazifizierung, Wiedergutma-
chung und Strafverfolgung in der jüngeren
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Dorna Hatamlooy (Bochum), Justiz und Wie-
dergutmachung in NRW: Rückerstattung,
Richter und Rechtsprechung

Wibke Schmidt (Köln/München), Staats-
schutzrecht und politisches Strafrecht im
Kölner Oberlandesgerichtsbezirk (1950–1968)

Jascha März (Köln), Wiedergutmachung und
Strafverfolgung in der Tätigkeit der Verbände
der politisch Verfolgten

Hanne Leßau (Bochum), Entnazifizierungs-
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bürokratie(n). Zur Praxis der politischen
Überprüfung in Nordrhein-Westfalen, 1945-
1948

Andreas Kinast (Schwalmtal-Waldniel), „Das
Kind ist nicht abrichtfähig.“ Zur Nachkriegs-
geschichte von Tätern und Organisatoren der
Kindertötungen im Rheinland
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